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	 § 1 Vertragsgegenstand/Lieferbeginn  

(1)	 Gegenstand dieses Vertrages ist die Belieferung von  

	 Kunden mit elektrischer Energie an die im Vertrag  

	 genannte Lieferanschrift durch die Stadtwerke  

	 Düsseldorf AG (im folgenden SWD AG genannt). Die  

	 Stromlieferung erfolgt ausschließlich an natürliche  

	 Personen zur Abdeckung ihres privaten Haushalts- 

	 bedarfs. Für Gewerbekunden erfolgt die Belieferung  

	 ausschließlich zur Abdeckungen des Strombedarfs  

	 zum gewerblichen Gebrauch, sofern keine Leistungs- 

	 messung beim Kunden installiert ist und die zur Ver- 

	 fügung gestellte Jahresarbeit unter 100.000 kWh  

	 liegt.  

(2)	 Gegenstand der Belieferung ist Drehstrom mit einer  

	 Spannung von etwa 400 V oder 230 V, Wechselstrom  

	 mit einer Spannung von etwa 220 V oder 230 V. Die  

	 Frequenz beträgt etwa 50 Hz.

 

(3)	 Der Kunde ist verpflichtet, seinen gesamten Elektrizi- 

	 tätsbedarf von der SWD AG zu beziehen. Ausgenom- 

	 men ist die Bedarfsdeckung durch Eigenanlagen der  

	 Kraft-Wärme-Kopplung bis 50 kW elektrischer Leis- 

	 tung und aus Erneuerbaren Energien; ferner durch  

	 Eigenanlagen, die ausschließlich zur Sicherstellung  

	 des Elektrizitätsbedarfs bei Aussetzung der Strom- 

	 versorgung dienen (Notstromaggregate).  

(4)	 Die Elektrizität wird nur für die eigenen Zwecke des  

	 Kunden zur Verfügung gestellt. Die Weiterleitung an  

	 Dritte ist nicht zulässig.  

(5)	 Die Stromlieferung durch die SWD AG beginnt mit  

	 dem in der Auftragsbestätigung genannten Datum  

	 (Beginn der Erstlaufzeit). Die Stromlieferung durch  

	 die SWD AG beginnt frühestens zu dem Zeitpunkt,  

	 zu dem zwischen der SWD AG, dem örtlichen Netz- 

	 betreiber und/oder dem bisherigen Stromlieferanten  

	 des Kunden sämtliche Fragen zum Netzzugang/Ein-  

	 bzw. Ausspeisung von Elektrizität sowie zur Über- 

	 nahme des Kunden geregelt sind. Sollten die SWD AG  

	 zu diesem Zeitpunkt die Belieferung mit elektrischer  

	 Energie tatsächlich nicht aufnehmen können, erfolgt  

	 die Belieferung des Kunden weiterhin entweder durch  

	 den bisherigen Lieferanten oder auf Grund der Ver- 

	 pflichtungen des Grundversorgers nach den §§ 36,  

	 38 Energiewirtschaftsgesetz durch den Grundver- 

	 sorger.

	 § 2 Preise/Preisanpassung

(1)	 Die im Vertrag angegebenen Preise enthalten Netz- 

	 entgelte, den Steueranteil gemäß Artikel 2 des Ener- 

	 giesteuergesetzes in seiner jeweils geltenden Fassung,  

	 Konzessionsabgaben sowie die jeweils gültige gesetz- 

	 liche Umsatzsteuer.  

(2)	 Änderungen der Preise (Grund-/Arbeitspreis) werden  

	 jeweils zum Monatsbeginn und erst nach öffentlicher  

	 Bekanntgabe wirksam, die mindestens sechs Wochen  

	 vor der beabsichtigten Änderung erfolgen muss. Die  

	 SWD AG ist verpflichtet, zu den beabsichtigten Preis- 

	 änderungen zeitgleich mit der öffentlichen Bekannt- 

	 gabe eine briefliche Mitteilung an den Kunden zu  

	 versenden und die Preisänderungen auf ihrer Inter- 

	 netseite (www.swd-ag.de) zu veröffentlichen.  

(3)	 Bei einer Änderung nach Absatz 2 kann dieser Sonder- 

	 vertrag mit einer Frist von einem Monat auf das Ende  

	 des Kalendermonats gekündigt werden. Die Kündi- 

	 gung bedarf der Textform. Die SWD AG wird die Kün- 

	 digung des Kunden innerhalb einer Frist von zwei  

	 Wochen nach Eingang in Textform bestätigen.  
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(4)	 Änderungen der Preise werden gegenüber demjeni- 

	 gen Kunden nicht wirksam, der bei einer fristgemä- 

	 ßen Kündigung des Vertrages der SWD AG die Ein- 

	 leitung eines Wechsels des Versorgers durch entspre- 

	 chenden Vertragsschluss innerhalb eines Monats  

	 nach Zugang der Kündigung nachweist.  

	 § 3 Steuer/Abgaben

(1)	 Künftige Änderungen der Umsatz- und/oder des  

	 Steueranteils gemäß Artikel 2 des Energiesteuerge- 

	 setzes können ohne Ankündigungsfrist und ohne  

	 außerordentliche Kündigungsmöglichkeit i.S.d.  

	 § 2 Abs. 3 an den Kunden weitergegeben werden.  

	 Bei Senkungen der jeweiligen Steuer ist die SWD AG  

	 zu einer entsprechenden Minderung verpflichtet.  

	 Die SWD AG wird den Kunden über die angepassten  

	 Preise in geeigneter Weise auch durch die Rechnung  

	 unterrichten.  

(2)	 Sollten in Zukunft Abgaben, Gebühren oder Steuern,  

	 die mit der Beschaffung, Übertragung, Verteilung, 	

	 Durchleitung, Netznutzung oder dem Verbrauch in  

	 Zusammenhang stehen, erhoben werden oder sich  

	 verändern oder vergleichbare zukünftige Belastun- 

	 gen aufgrund staatlich geförderter Abnahmever- 

	 pflichtungen entstehen, passen sich die Preise ent- 

	 sprechend an. Entlastungen kommen dem Kunden  

	 zugute.

	 § 4 Lieferverpflichtung

	 Die SWD AG sind verpflichtet, den Elektrizitätsbedarf  

	 des Kunden zu befriedigen. Dies gilt nicht, soweit  

	 und solange der Netzbetreiber den Netzanschluss  

	 und die Anschlussnutzung nach § 17 oder § 24 Abs.  

	 1, 2 und 5 der Niederspannungsanschlussverordnung  

	 unterbrochen hat. Die SWD AG sind befugt, sich bei  

	 der Belieferung Dritter zu bedienen. Bei einer Unter- 

	 brechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Elek- 

	 trizitätsversorgung sind, soweit es sich um Folgen  

	 einer Störung des Netzbetriebs einschließlich des  

	 Netzanschlusses handelt, die SWD AG von ihrer Leis- 

	 tungspflicht befreit. Die SWD AG sind nicht zur Lie- 

	 ferung verpflichtet, soweit und solange sie an der  

	 Bereitstellung oder der Fortleitung von elektrischer  

	 Energie durch höhere Gewalt, Arbeitskampfmaßnah- 

	 men bei ihr oder einem Zulieferbetrieb oder sonstige  

	 Umstände, deren Beseitigung ihnen wirtschaftlich  

	 nicht zugemutet werden kann, gehindert sind. Die  

	 Regelungen des § 314 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)  

	 und § 326 BGB bleiben unberührt.  

	 § 5 Haftung

(1)	 Die SWD AG haften nur für Schäden durch eine  

	 Unterbrechung der Stromversorgung, wenn die  

	 Unterbrechung auf nicht berechtigten Maßnahmen  

	 der Lieferunterbrechung nach § 8 beruht. Für Schä- 

	 den, die der Kunde durch Unterbrechung oder durch  

	 Unregelmäßigkeiten in der Anschlussnutzung bzw.  

	 Belieferung erleidet, haften nicht die SWD AG, son- 

	 dern der jeweilige Netzbetreiber. Der jeweilige Netz- 

	 betreiber ist kein Erfüllungsgehilfe der SWD AG.  

(2)	 Für den Fall, dass die SWD AG für die in Absatz 1 ge- 

	 nannten Schäden haften, ist die Haftung der SWD AG  

	 in entsprechender Anwendung der Regelungen des  

	 § 18 Niederspannungsanschlussverordnung  

	 (BGBl. I 2006, Seite 2477) begrenzt. Dabei treten  

	 die SWD AG für die sinngemäße Anwendung an die  

	 Stelle des in der Niederspannungsanschlussverord- 

	 nung genannten Netzbetreibers.  

(3)	 Für Schadensfälle, die nicht unter Abs. 1 fallen, ist die  

	 Haftung der SWD AG sowie ihrer Erfüllungs- und/ 

	 oder Verrichtungsgehilfen für schuldhaft verursachte  

	 Schäden auf vorsätzliches und grob fahrlässiges Ver- 

	 halten beschränkt. Dies gilt nicht bei Schäden aus  

	 der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Ge- 

	 sundheit oder aus der schuldhaften Verletzung we- 

	 sentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten). Im  

	 Falle der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten,  

	 die nicht durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges  

	 Verhalten verursacht worden sind, beschränkt sich  

	 die Haftung der SWD AG auf den Schaden, den die  

	 haftende Partei bei Abschluss des jeweiligen Vertra- 

	 ges als mögliche Folge der Vertragsverletzung voraus- 

	 gesehen hat oder unter Berücksichtigung der Um- 

	 stände, die sie kannte oder kennen musste, hätte  

	 voraussehen müssen. Die Bestimmungen des Pro- 

	 dukthaftungsgesetzes sowie des Haftpflichtge- 

	 setzes bleiben unberührt.
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	 § 6 Messung 

(1)	 Die von der SWD AG gelieferte Elektrizität wird durch  

	 Messeinrichtungen nach § 21 b des Energiewirt- 

	 schaftsgesetzes festgestellt. Die Messeinrichtung  

	 wird vom Messstellenbetreiber, von SWD AG, einem  

	 von diesen Beauftragten oder auf Verlangen der Vor- 

	 genannten vom  Kunden selbst abgelesen. Für die  

	 Ablesung durch den Messstellenbetreiber fallen  

	 gesonderte Kosten des Messstellenbetreibers an.  

	 Kann die Messeinrichtung nicht abgelesen werden  

	 oder zeigt sie fehlerhaft an, so ist SWD AG berechtigt,  

	 den Verbrauch insbesondere auf der Grundlage der  

	 letzten Ablesung und eines vergleichbaren Zeitraums  

	 zu schätzen. Dabei sind die tatsächlichen Verhält- 

	 nisse angemessen zu berücksichtigen.  

(2)	 Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung  

	 dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten  

	 des Netzbetreibers, des Messstellenbetreibers oder  

	 der SWD AG den Zutritt zu seinem Grundstück und  

	 zu seinen Räumen zu gestatten, soweit dies zur  

	 Ablesung der Messeinrichtungen erforderlich ist.  

	 Die Benachrichtigung kann durch Mitteilung an die  

	 jeweiligen Kunden oder durch Aushang an oder im  

	 jeweiligen Haus erfolgen. Der Kunde hat dafür Sorge  

	 zu tragen, dass die Messeinrichtungen zugänglich  

	 sind.

	 § 7 Abrechnung

(1)	 Die Abrechnung erfolgt jährlich. Die SWD AG sind  

	 berechtigt, Abschlagszahlungen für die nach der  

	 letzten Abrechnung verbrauchte Menge Elektrizität  

	 zu verlangen. Diese ist anteilig für den Zeitraum der  

	 Abschlagszahlung entsprechend dem Verbrauch im  

	 zuletzt abgerechneten Zeitraum zu berechnen. Ist  

	 eine solche Berechnung nicht möglich, so bemisst  

	 sich die Abschlagszahlung nach dem durchschnitt- 

	 lichen Verbrauch vergleichbarer Kunden, es sei denn,  

	 der Kunde macht glaubhaft, dass sein Verbrauch er- 

	 heblich geringer ist. Ändern sich die Vertragspreise,  

	 so können die anfallenden Abschlagszahlungen ent- 

	 sprechend der Preisänderung prozentual angepasst  

	 werden.  

(2)	 Ergibt eine Überprüfung der Messeinrichtungen eine  

	 Überschreitung der Verkehrsfehlergrenzen oder 	

	 werden in der Ermittlung des Rechnungsbetrages  

	 Fehler festgestellt, so ist der zu viel oder zu wenig be- 

	 rechnete Betrag zu erstatten oder nachzuentrichten.  

	 Ist die Größe des Fehlers nicht einwandfrei festzustel- 

	 len oder zeigt eine Messeinrichtung nicht an, so er- 

	 mitteln die SWD AG den Verbrauch für die Zeit seit der  

	 letzten fehlerfreien Ablesung aus dem Durchschnitts- 

	 verbrauch des ihr vorhergehenden und des der Fest- 

	 stellung des Fehlers nachfolgenden Ablesezeitraums  

	 oder aufgrund des vorjährigen Verbrauchs durch  

	 Schätzung; die tatsächlichen Verhältnisse sind ange- 

	 messen zu berücksichtigen. Bei Berechnungsfehlern  

	 aufgrund einer nicht ordnungsgemäßen Funktion ei- 

	 ner Messeinrichtung ist der vom Messstellenbetreiber  

	 ermittelte und dem Kunden mitgeteilte korrigierte  

	 Verbrauch der Nachberechnung zugrunde zu legen.  

(3)	 Ansprüche nach Absatz 2 sind auf den der Feststel- 

	 lung des Fehlers vorhergehenden Ablesezeitraum  

	 beschränkt, es sei denn, die Auswirkung des Fehlers  

	 kann über einen größeren Zeitraum festgestellt  

	 werden; in diesem Fall ist der Anspruch auf längstens  

	 drei Jahre beschränkt.

	 § 8 Zahlung

(1)	 Rechnungen und Abschläge werden zu dem von der  

	 SWD AG angegebenen Zeitpunkt, frühestens jedoch  

	 zwei Wochen nach Zugang der Zahlungsaufforderung,  

	 fällig. Einwände gegen Rechnungen und Abschlags- 

	 rechnungen berechtigen zum Zahlungsaufschub  

	 oder zur Zahlungsverweigerung nur,

	 1.)	 soweit die ernsthafte Möglichkeit eines offen- 

		  sichtlichen Fehlers besteht oder  

	 2.)	 sofern  

		  a)	 der in einer Rechnung angegebene Verbrauch  

			   ohne ersichtlichen Grund mehr als doppelt so  

			   hoch wie der vergleichbare Verbrauch im vor- 

			   herigen Abrechnungszeitraum ist und 

		  b)	 der Kunde eine Nachprüfung der Messeinrich- 

			   tung verlangt und solange durch die Nachprü- 

			   fung nicht die ordnungsgemäße Funktion des  

			   Messgerätes festgestellt ist. Gegen Ansprüche  

			   der SWD AG kann nur mit unbestrittenen oder  

			   rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen  

			   aufgerechnet werden. 
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(2)	 Bei Zahlungsverzug des Kunden kann die SWD AG,  

	 wenn sie erneut zur Zahlung auffordert oder den  

	 Betrag durch einen Beauftragten einziehen lässt,  

	 die dadurch entstandenen Kosten für strukturell ver- 

	 gleichbare Fälle pauschal berechnen; die pauschale  

	 Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein. Die  

	 Pauschale darf die nach dem gewöhnlichen Lauf der  

	 Dinge zu erwartenden Kosten nicht übersteigen. Auf  

	 Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage  

	 nachzuweisen.

	 § 9 Lieferunterbrechung

(1)	 Die SWD AG ist berechtigt, die Stromlieferung ohne  

	 vorherige Androhung durch den Netzbetreiber unter- 

	 brechen zu lassen, wenn der Kunde diesen Strom- 

	 lieferbedingungen in nicht unerheblichem Maße  

	 schuldhaft zuwiderhandelt und die Unterbrechung  

	 erforderlich ist, um den Gebrauch von elektrischer  

	 Arbeit unter Umgehung, Beeinflussung oder vor  

	 Anbringung der Messeinrichtung zu verhindern.  

(2)	 Bei anderen Zuwiderhandlungen gegen diese Strom- 

	 lieferbedingungen durch den Kunden, insbesondere  

	 bei der Nichterfüllung einer Zahlungsverpflichtung  

	 trotz Mahnung, sind die SWD AG berechtigt, die  

	 Stromlieferung 4 Wochen nach Androhung unter- 

	 brechen zu lassen und den zuständigen Netzbetrei- 

	 ber nach § 24 Abs. 3 Niederspannungsanschluss- 

	 verordnung (NAV) mit der Unterbrechung der Strom- 

	 lieferung zu beauftragen. Dies gilt nicht, wenn die  

	 Folgen der Unterbrechung außer Verhältnis zu der  

	 Schwere der Zuwiderhandlung stehen oder der Kunde  

	 darlegt, dass hinreichend Aussicht besteht, dass er  

	 seinen Verpflichtungen nachkommt. Die SWD AG  

	 kann mit der Mahnung zugleich die Unterbrechung  

	 der Stromlieferung androhen, sofern dies nicht außer  

	 Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung steht.  

	 Wegen Zahlungsverzuges darf die SWD AG eine Unter- 

	 brechung unter den in den Sätzen 1 bis 3 genannten  

	 Voraussetzungen nur durchführen lassen, wenn der  

	 Kunde nach Abzug etwaiger Anzahlungen mit Zah- 

	 lungsverpflichtungen von mindestens 100 Euro in  

	 Verzug ist. Bei der Berechnung der Höhe des Betrages  

	 nach Satz 4 bleiben diejenigen nicht titulierten For- 

	 derungen außer Betracht, die der Kunde form- und  

	 fristgerecht sowie schlüssig begründet beanstandet  

	 hat. Ferner bleiben diejenigen Rückstände außer  

	 Betracht, die wegen einer Vereinbarung zwischen  

	 der SWD AG und Kunde noch nicht fällig sind oder  

	 aus einer streitigen und noch nicht rechtskräftig ent- 

	 schiedenen Preiserhöhung der SWD AG resultieren.  

(3)	 Der Beginn der Unterbrechung der Stromlieferung ist  

	 dem Kunden drei Werktage im Voraus anzukündigen.

 

(4)	 Die SWD AG haben die Stromlieferung unverzüglich  

	 wieder herstellen zu lassen, sobald die Gründe für  

	 ihre Unterbrechung entfallen sind und der Kunde die  

	 Kosten der Unterbrechung und Wiederherstellung  

	 der Belieferung ersetzt hat. Die Kosten können für  

	 strukturell vergleichbare Fälle pauschal berechnet  

	 werden. Die Pauschale darf die nach dem gewöhn- 

	 lichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht  

	 übersteigen. Auf Verlangen des Kunden ist die Berech- 

	 nungsgrundlage nachzuweisen. Der Nachweis ge- 

	 ringerer Kosten ist dem Kunden zu gestatten.

	 § 10 Kündigung 

(1)	 Der Vertrag ist nicht befristet. Er kann von beiden  

	 Seiten mit einer Frist von einem Monat auf das Ende  

	 eines Kalendermonats gekündigt werden. Die erst- 

	 malige Kündigung ist nach einem Jahr, bei Bezug von  

	 Naturrheinstrom nach einem halben Jahr ab Auf- 

	 nahme der Lieferung nach diesem Vertrag, stets  

	 jedoch nach Ablauf von 24 Monaten nach Vertrags- 

	 schluss, zulässig.

 

(2)	 Bei einem Umzug ist der Kunde berechtigt, den Ver- 

	 trag jederzeit mit zweiwöchiger Frist auf das Ende  

	 eines Kalendermonats zu kündigen.  

(3)	 Das Recht zur außerordentlichen Kündigung gemäß  

	 § 314 BGB bleibt unberührt.
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	 § 11 Sonstiges 

(1)	 Die Regelungen dieses Vertrages basieren auf den  

	 zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrages gel- 

	 tenden gesetzlichen und sonstigen Rahmenbedin- 

	 gungen. Sollten sich diese, vergleichbare Regelwerke,  

	 einschlägige Rechtsvorschriften oder die für das Ver- 

	 tragsverhältnis maßgebliche Rechtsprechung ändern,  

	 ist SWD AG berechtigt, den Vertrag und diese Bedin- 

	 gungen entsprechend anzupassen, soweit die Anpas- 

	 sung für den Kunden zumutbar ist.  

(2)	 SWD AG wird dem Kunden die Anpassung nach  

	 vorstehendem Absatz mindestens 6 Wochen vor  

	 dem geplanten Wirksamwerden in Textform mit- 

	 teilen. Ist der Kunde mit der ihm mitgeteilten Ver- 

	 tragsanpassung nicht einverstanden, so steht ihm  

	 das Recht zu, den Vertrag innerhalb eines Zeitraums  

	 von 4 Wochen ab dem Zugang der Benachrichtigung  

	 auf den Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Anpas- 

	 sung in Textform (Brief, E-Mail, Telefax) zu kündigen.  

� Sollte der Kunde von diesem Kündigungsrecht keinen  

	 Gebrauch machen, so gilt die Vertragsänderung als  

	 genehmigt.  

	 § 12 Datenschutz/Scoring

(1)   	 Die SWD AG weisen darauf hin, dass sie zum Zwecke  

	 der Entscheidung über die Begründung, Durchfüh- 

	 rung oder Beendigung dieses Vertragsverhältnisses  

	 im Rahmen der Risikosteuerung Wahrscheinlichkeits- 

	 werte über das zukünftiges Verhalten des Kunden  

	 erheben oder verwenden wird und zur Berechnung  

	 dieser Wahrscheinlichkeitswerte auch Anschriften- 

	 daten genutzt werden. Liegt ein berechtigtes Interes- 

	 se vor, werden die SWD AG die Daten, die im Rahmen  

	 der Vertragsanbahnung und Abwicklung des Vertra- 

	 ges zur Verfügung gestellt werden, an die SCHUFA  

	 Holding AG, die Creditreform oder eine andere Wirt- 

	 schaftsauskunftei zum Zwecke der Kreditprüfung  

	 übermitteln, um Auskünfte über den Kunden von der  

	 SCHUFA bzw. einer anderen Wirtschaftsauskunftei  

	 zu erhalten. Unabhängig davon können die SWD AG  

	 der Wirtschaftsauskunftei auch Daten aufgrund  

	 nichtvertragsgemäßen Verhaltens (z.B. beantragter  

	 Mahnbescheid bei unbestrittener Forderung, Voll- 

	 streckungsbescheid oder Zwangsvollstreckungsmaß- 

	 nahmen) übermitteln. Diese Meldungen dürfen nach  

	 dem Bundesdatenschutzgesetz nur erfolgen, soweit  

	 dies nach Abwägung aller betroffenen Interessen  

	 zulässig ist. 

(2)	 Die Wirtschaftsauskunfteien speichern und über- 

	 mitteln Daten an ihre Vertragspartner, um diesen  

	 Informationen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit  

	 von natürlichen Personen zu geben. Sie erteilen u. a.  

	 Informationen an Handels- und sonstige Unterneh- 

	 men, die Leistungen und Lieferungen gegen Kredit  

	 gewähren. Die Wirschaftsauskunfteien stellen perso- 

	 nenbezogene Daten nur zur Verfügung, wenn ein  

	 berechtigtes Interesse hieran im Einzelfall glaubhaft  

	 dargelegt wurde. Zur Schuldnerermittlung geben die  

	 Auskunfteien Adressdaten bekannt. Bei der Erteilung  

	 von Auskünften können die Wirtschaftsauskunfteien  

	 ihren Vertragspartnern ergänzend einen aus ihrem  

	 Datenbestand errechneten Wahrscheinlichkeitswert  

	 zur Beurteilung des Kreditrisikos mitteilen (Score- 

	 Verfahren).

(3)	 Der Kunde kann weitergehende Informationen über  

	 die betreffenden gespeicherten Daten direkt bei den  

	 Wirtschaftsauskunfteien erhalten.   

 

	 Die Adressen der Wirtschaftauskunfteien  lauten:  

	 SCHUFA HOLDING AG, Verbraucherservice,  

	 Postfach 10 21 66, 44721 Bochum  

 

	 Verband der Vereine Creditreform e.V.,  

	 Hellersbergstraße 12, 41460 Neuss 


